
Reitplätze und Reithallen
sind keine landwirtschaftli-
chen Bauten und gehören
in die Bauzone. Das
Raumplanungsgesetz
sieht nun aber einige
wenige Möglichkeiten vor
für Pferdezucht, Pensions-
und Hobbypferdehaltung
in der Landwirtschaftszo-
ne. Damit wird geregelt,
welche Pferdehaltung als
landwirtschaftlich gilt und
welche nicht. 

Alfred Frey und Urs Mühlethaler,
Abteilung Landwirtschaft, 5004 Aarau

Im Gegensatz zu Damhirschen, Bi-
sons oder Alpakas sind Pferde nicht
unter allen Umständen landwirt-

schaftliche Nutztiere. Der Zweck von
Nutztieren ist die Produktion verwertba-
rer Erzeugnisse. Bauten und Anlagen für
deren Haltung sind in der Landwirt-
schaftszone auf einem Landwirtschafts-
betrieb zonenkonform, sofern eine Be-
triebsnotwendigkeit nachgewiesen ist,
bodenabhängig produziert wird und der
Betrieb voraussichtlich längerfristig be-
stehen kann. Pferde gelten nur als land-
wirtschaftliche Nutztiere, wenn sie als
Arbeitstiere, als Fleischlieferanten oder
für die Stutenmilchproduktion gehalten
werden. Baugesuche werden analog Ge-
suchen für z. B. Stallerweiterungen für
Milchviehhaltung oder für zusätzlichen
Remiseraum beurteilt. 

Daneben werden Pferde aber auch
zur Zucht, als Pensionspferde und zu
Hobbyzwecken gehalten. Während ein
Fohlen später als Reitpferd bei grosszü-
giger Auslegung noch als verwertbares
Erzeugnis aus der Nutztierhaltung gelten
kann, erfüllen Pensionspferde und als
Hobby gehaltene Pferde den eigentli-
chen Zweck der Landwirtschaftszone,
nämlich die langfristige Sicherung der
Ernährungsbasis des Landes, die Erhal-
tung der Landschaft und des Erholungs-
raums oder den ökologischen Ausgleich
kaum noch. Emotional sind aber Pferde
und Landwirtschaft immer noch verbun-

den, obwohl die meisten Pferde längst
als Freizeit- und Sportpartner gehalten
werden. 

Vom ethologischen Standpunkt ist an-
zustreben, dass Pferde weiden können.
Es stellt sich das Problem, berechtigte
Ansprüche eines Teils der Bevöl-
kerung nach pferdegerechter
Haltung mit den ebenso be-
rechtigten Ansprüchen
der Raumplanung nach
schonendem Umgang
mit der Ressource Boden in
Einklang zu bringen, ist doch die heu-
tige Pferdenutzung untrennbar mit flä-
chenfressenden und auffälligen Infra-
strukturbauten wie Reitplätzen und
Reithallen verbunden. Grundsätzlich ge-
hören Reitplätze und Reithallen in die
Bauzone. In der Bauzone sind kantona-
les und kommunales Recht massge-
bend, nämlich die kantonalen Baugeset-
ze und die Bau- und Nutzungsordnungen
der Gemeinden. Aus raumplaneri-
scher Sicht hat sich der Kanton
nicht mehr zu Bauvorhaben in
der Bauzone zu äussern.

Die Raumplanungsgesetzgebung
sieht nun aber einige wenige Möglich-
keiten für Pferdezucht, Pensionspferde-
haltung und Hobbypferdehaltung in der
Landwirtschaftszone vor. Die Raumpla-
nungsgesetzgebung ist eidgenössi-
sches Recht und regelt, wo welche Bau-
ten und Anlagen für welche Art der
Pferdehaltung erstellt werden dürfen
und welche Pferdehaltung als land-
wirtschaftlich gilt und welche nicht.
Da die Beantwortung dieser Fragen
den kantonalen Bewilligungsbehör-
den immer wieder Schwierigkei-
ten bereitete, hat das Bundes-
amt für Raumentwicklung
2003 zusammen mit einer
repräsentativ zusammen-
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Zugegeben, es ist eine langwierige Geschichte und ein langer
Weg zu einem erfolgreichen Betriebszweig Pferdezucht oder Pen-
sionspferdehaltung. Auf alle Fälle stehen die kantonalen Amts-
stellen für Auskünfte zur Verfügung, insbesondere, wenn der Kauf
einer Liegenschaft in der Landwirtschaftszone ansteht, weil man
sich den Traum von eigenen Pferden erfüllen möchte. Nutzen Sie
diese Möglichkeit.

Was gilt?



gesetzten Arbeitsgruppe die Wegleitung
«Pferd und Raumplanung» erarbeitet. Es
entstand damit ein äusserst nützliches
Instrument, das dank öfters anzutreffen-
der Begriffe wie «überwiegend», «in der
Regel», «ausreichend» oder «unter Um-
ständen» den kantonalen Behörden ge-
nügend Interpretationsspielraum lässt.

Die nachfolgenden Ausführungen be-
ziehen sich auf die Beurteilung von Bau-
projekten zur Pferdehaltung in der Land-
wirtschaftszone gemäss der momentan
gültigen Praxis im Kanton Aargau. 

Pferdezucht
Unter den Begriff der landwirtschaftli-
chen Pferdezucht fallen:
• Zucht: Haltung von Zuchtstuten (ge-

gebenenfalls Zuchthengsten) und Auf-
zucht eigener oder zugekaufter Foh-
len. 

• Aufzucht: Aufzucht von fremden Foh-
len, die beim Aufzuchtbetrieb in Pen-
sion gegeben werden. 

Die Zucht bzw. Aufzucht kann auch
die reiterliche bzw. fahrerische

Grundausbi ldung
der Jungpfer-

de bis zur
Stufe «ange-

ritten» und/oder
«eingefahren» resp.

bis zum verkaufsfähigen
Produkt umfassen, z. B. bis
zum Feldtest. Will ein Land-

wirtschaftsbetrieb
in die Pferdezucht

einsteigen, so hat er in
einem Betriebskonzept darzulegen, wie
sich der neue Betriebszweig in den be-
stehenden Landwirtschaftsbetrieb inte-
griert.

Voraussetzungen
• Die Zucht erfolgt auf einem Landwirt-

schaftsbetrieb. Die entsprechende
Beurteilung erfolgt auf Grund der jähr-
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Abbildung 1:  
Das Raumplanungsgesetz
lässt Pferd und Reiter 
einige Kapriolen schlagen,
wenn es um Bewilligungen
geht. (agrarfoto.com)

lichen Betriebserhebungsblätter.
• Der Landwirtschaftsbetrieb verfügt

über eine ausreichende Futterbasis
für sämtliche Tiere auf dem Betrieb.
Ausreichend = 100 % des TS- Bedarfs
der Pferde und >_70% für die übrigen
Tiere. 

• Die Zucht hat mit anerkannten Zucht-
tieren zu erfolgen.

• Die Aufzucht resp. Grundausbildung
von fremden Pferden ist vertraglich
zu regeln. 

• Der Betrieb kann aktuell oder künftig
marktgerechte Nachzuchtprodukte,
z. B. 6 Fohlen innerhalb von fünf Jah-
ren nach Stallbezug, und entspre-
chende Erlöse vorweisen. 

• Der Betriebsleiter bzw. die Betriebs-
leiterin verfügt über ausreichende
Fachkenntnisse in der Pferdezucht.

Bewilligungsfähige Bauten und An-
lagen: 
• Stallungen einschliesslich Auslauf
• Futter- und Einstreulager
• Mistlager
• Platz für die Pferdepflege (Putzen,

Waschen, Beschlagen)
• Weidezäune
• Sattel- und Geschirrkammer
• Ausbildungsplatz: max. 800 m2 mit

einseitig deutlichem Untermass 
gegenüber den minimalen Turnier-
massen 20 x 40 m. Zudem kann die
Überdachung des halben Ausbil-
dungsplatzes zugestanden werden
(max. 400 m2). 

• Unter Umständen eine Führanlage,
sofern der Betrieb regelmässig
mehrere Jungpferde gleichzeitig
ausbildet.

Landwirtschaftliche 
Pensionspferdehaltung
Bei der landwirtschaftlichen Pferdepen-
sion stellt ein Landwirtschaftsbetrieb
gegen Entgelt seine Stallungen für frem-
de Pferde (Freizeitpferde, rekonvales-
zente Pferde, Gnadenbrotpferde) zur
Verfügung. 

Voraussetzungen:
• Die Pferdepension erfolgt auf einem

Landwirtschaftsbetrieb, der auch oh-
ne Pensionspferde die gesetzlichen
Anforderungen an ein landwirtschaft-
liches Gewerbe erfüllt. 

• Der Landwirtschaftsbetrieb verfügt
über eine ausreichende Futterbasis
für sämtliche Tiere auf dem Betrieb.
Ausreichend = 100 % des TS-Bedarfs
der Pferde und >70%  für die übrigen
Tiere. 

• Der zusätzliche Arbeitsaufwand für
die Pensionspferde ist mit dem bis-
herigen Personalbestand zu bewälti-
gen.

• Die Pensionspferde sind, wenn immer
möglich, in bestehenden Bauten un-
terzubringen. Neubauten
sind nur gestattet, wenn
keine Altbauten vorhanden
sind, die für die Landwirt-
schaft nicht mehr benötigt wer-
den und die durch bauliche Mass-
nahmen nicht für die Pferdehaltung
nutzbar gemacht werden könnten.

• In der Umgebung müssen genügend
Ausreitmöglichkeiten vorhanden sein.

• Der Landwirtschaftsbetrieb muss ver-
kehrstechnisch ausreichend erschlos-
sen sein. 

• Bei grösseren Bauvorhaben oder Be-
triebsumstellungen hat der Bewirt-
schafter ein Betriebskonzept vorzule-
gen.

• Für die Haltung von Pensionspferden
sind Verträge abzuschliessen und mit
Kopien zu belegen. 

Bewilligbare Bauten und Anlagen:
Zonenkonform und damit bewilligungs-
fähig sind nur jene Bauten und Anlagen,
die der Unterbringung, Fütterung oder
dem Auslauf der Pensionspferde dienen.
Dazu gehören:
• Stallungen einschliesslich Auslauf
• Futter- und Einstreulager
• Mistlager
• Weidezäune

Abbildung 2:  
In der Landwirt-
schaftszone ist
grundsätzlich 
kein Platz für 
ausgefallene 
Hobbys im Bereich 
Reitsport. 
(agrarfoto.com)

Hobbypferdehaltung ist in der Landwirtschaftszone nicht zonen-
konform. Ausnahmen können bewilligt werden, es sind dies maxi-
mal 4 Grosspferde oder 6 Kleinpferde oder entsprechende Kom-
binationen. Die entsprechenden Baugesuche auf einem
Landwirtschaftsbetrieb werden nach Art. 24 a, b oder d RPG be-
urteilt, solche auf einer nicht landwirtschaftlichen, zonenfremden
Liegenschaft nach Art. 24 c oder d RPG. Bewilligbar sind Stall,
Futterlager, Ausläufe, Weide und Mistlager, sofern die Bedingun-
gen der erwähnten Gesetzesartikel eingehalten werden. Weitere
Bauten und Anlagen wie Reitplätze oder Führanlagen sind nicht be-
willigbar.

Hobbypferdehaltung
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«Pferd und
Raumplanung» 
heisst die erwähnte
Wegleitung. Downlo-
ad von der Homepa-
ge des Bundesamt
für Raumentwicklung
oder Bestellung bei:
Bundesamt für
Bauten und Logistik
BBL, Vertrieb Zivile
Drucksachen,
Fellerstrasse 21,
3003 Bern, 
✆ 031 325 50 50 w

w
w

.a
re

.a
dm

in
.c

h

kleidemöglichkeiten oder Reiterstübli
einzurichten.

Grundbuchanmerkungen Sowohl bei
Pferdezucht als auch bei Pensionspfer-
dehaltung sind im Grundbuch zwingend
diejenigen Bedingungen anmerken zu
lassen (Art. 44 Abs. 1 b RPV), unter de-
nen die Baubewilligung ungültig wird und
die entsprechenden Infrastrukturen un-
benutzbar gemacht werden müssen. 

Spezialzone Es ist vorauszusehen,
dass über kurz oder lang nur noch der-
jenige Pensionsstall konkurrenzfähig
ist, der seiner Kundschaft einen voll-
ständigen Service anbieten kann. Dazu
gehören Reitplätze, Reithallen, Sattel-
kammern, Reiterstübli, Parkplätze, Um-
kleideräume, sanitäre Anlagen usw. Aus
raumplanerischer Sicht sind diese Bau-
ten und Anlagen in der Landwirt-
schaftszone nicht bewilligbar. Gemäss
Art. 18 RPG ist die Schaffung von Spe-
zialzonen möglich, deren Nutzung und
Vorschriften massgeschneidert werden
können, zum Beispiel als Pferdehal-
tungszone, wie sie im Kanton Aargau
bereits in einigen Gemeinden existie-
ren. Solche Spezialzonen nach Art. 18
RPG können im Rahmen von Nutzungs-
planungsänderungen ausgeschieden
werden. 

Von kantonaler Seite wird Wert da-
rauf gelegt, dass solche Spezialzonen
unmittelbar an die Bauzone grenzen.
Erster Ansprechpartner dafür ist die Ge-
meindebehörde.       �

Nicht zonenkonform und damit nicht
bewilligungsfähig sind demgegenüber all
jene Bauten und Anlagen, die dem Reiten
der Pferde dienen:
• Aussenanlagen aller Art (Reithallen,

Reitplätze, Springgärten, Rundbah-
nen, Führanlagen). Werden mindes-
tens 8 Pensionspferde gehalten, kann
ein Reitplatz analog dem Ausbil-
dungsplatz für Pferdezucht als stand-
ortgebunden zugestanden werden.

• Einrichtungen für die Reiter (Umklei-
deräume, Sattelkammern, Reiterstü-
bli, Parkplätze usw.)

Nichtlandwirtschaftlicher Neben-
betrieb Unter gewissen Umständen
besteht die Möglichkeit, unter dem Titel
eines nichtlandwirtschaftlichen Neben-
betriebes nach Art. 24 b Raumpla-
nungsgesetz (RPG) und Art. 40 Raum-
planungsverordnung (RPV) auf einem
landwirtschaftlichen Gewerbe in nicht
mehr benötigten Bauten für den Pensi-
onspferdebetrieb Sattelkammern, Um-

Abbildung 3:  
Hobbypferdehaltung ist in der
Landwirtschaftszone nicht zonen-
konform. Ausnahmen gibt es aber.  

Mähbalken Aebi, 160 -
175 cm, guter Zustand,
✆ 079 612 34 78

Doppelmesser-
Mähwerk, 2.3 m breit,
zu Reform Metrac,
✆ 031 701 12 89

Kabinentüren zu
Transporter Reform Muli
400; Doppelmesser-
mähwerk, 2.30 m breit,
zu Reform Metrac,
✆ 031 701 12 89

Holzspaltmaschine 5-10
t Spaltdruck; Milchkan-
nen 50 l, Verkehrstaug-
lich, ✆ 071 364 20 70

Kleiner Hubstapler,
Elektro oder Diesel,
Hubkraft ab ca. 600 kg,
Eigengewicht max.

2000 kg,
✆ 052 680 18 58, 
Fax 052 680 29 58

Gummiförderband,
2-10 m,
✆ 078 910 87 39 

zu verschenken
Hühnerhaus, 4 x 3 m,
Pultdach, Elementbau,
auch andere Nutzung
möglich,
✆ 052 376 11 52

Kartoffelsortiermaschi-
ne, ✆ 062 871 49 40

Jaucherohre, ca. 50 Stk,
Ø 72 mm,
✆ 044 937 17 20

Raritäten
2er Waage; Doppel-
waage, Eisen- und
Holzeichte, Holzpferde-
schlitten; Holznaben-
räder; Pferdesämaschine
Bucher,
✆ 034 431 27 61

Super Dexta, Jg. 63, als
Ersatzteile, Fr 250;
selten schöner Holzpflug,
komplett mit Vorwagen,
Fr. 750,
✆ 041 937 13 87
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dem Pferd zuliebe

• HYPONA Zuchtstuten- und Fohlenfutter
• HYPONA-Alleinfutter
• HYPONA-Ergänzungsfutter
• HYPONA-Spezialitäten


